
Stellungnahme der Verwaltung

Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens des vorhabenbezogenen

Bebauungsplanes „Sonnhalde“ wurden seitens des LRA,

Abfallwirtschaftsbetrieb, geeignete Wendehämmer für 3-achsige

Müllfahrzeuge der BG (Berufsgenossenschaft für

Fahrzeughaltungen Wiesbaden) zur Verfügung gestellt, von denen

ein Wendehammertyp der Planung und Beschlussfassung 2007

zugrunde liegt. Der neue Wendehammer in der Sonnhalde wurde

ebenfalls nach dieser Vorgabe bemessen.

Die neue Wendeanlage entspricht somit wie die anderen

Wendeanlagen im Gebiet „Sonnhalde“ den 2006 seitens des

Abfallwirtschaftsbetriebes vorgelegten Vorgaben der BG

Fahrzeughaltung Wiesbaden und genügt den vom

Abfallwirtschaftsbetrieb gestellten aktuellen Anforderungen.

Zudem wurde verwaltungsintern eine verkehrstechnische

Überprüfung der Bemessung der Wendeanlage vorgenommen.
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Zu B 3 Geotechnik / Allgemeine Hinweise

Im Bebauungsplan wurde der Hinweis Nr. 6 zur Baugrundberatung

durch den aktuell empfohlenen Hinweis ersetzt und die allgemeinen

Hinweise ergänzt.
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Zu I. Naturschutz

Eine Nachuntersuchung mit Erfassung und Bewertung des

Zauneidechsenvorkommens erfolgte am 15.09.2017 durch das

Büro Zieger-Machauer. Bei der Begehung wurden 2 Jungtiere

beobachtet, von denen anzunehmen ist, dass die Tiere aus der

nordwestlich angrenzenden Obstbaumwiese eingewandert sind.

Die erforderlichen Maßnahmen zum Eidechsenschutz wurden mit

dem Landratsamt Rastatt, Untere Naturschutzbehörde abgestimmt

und im Bebauungsplan entsprechend festgesetzt.

Zu II. Umweltamt

Immissionsschutz

Der Hinweis zu den Luft/Wasser-Wärmepumpen und Klimageräten

wurde wie empfohlen in den Bebauungsplan aufgenommen.

Zu IV. Löschwasserversorgung

Durch den Bebauungsplan “Sonnhalde“ erfolgt keine Änderung für

die Löschwasserversorgung des Gebiets. Die erforderliche

Löschwassermenge von 48 m³/h über 2 Stunden kann für das

Plangebiet geliefert werden. Auch die Zufahrtsstraße Sonnhalde

bleibt in der Querschnittsbemessung unverändert. Die VwV

Feuerwehrflächen wird hinsichtlich der Bemessung von Zu- und

Durchfahrten insofern berücksichtigt, als die Gebietserschließung

grundsätzlich für 3-achsige Müllfahrzeuge ausgelegt ist.

Zu VIII. Abfallwirtschaftsbetrieb

Die Straßen und Wendemöglichkeiten genügen den gestellten

Anforderungen.

Die Bemessung und Gestaltung der Wendeanlagen wurden schon

im Aufstellungsverfahren des vorhabenbezogenen

Bebauungsplanes 2006/2007 diskutiert. Im Rahmen der damaligen

Offenlage wurden vom LRA –Abfallwirtschaftsbetrieb- neben den

gängigen Wendeanlagen der EAE 85/95 auch geeignete

Wendehämmer für 3-achsige Müllfahrzeuge der BG

(Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen Wiesbaden) zur

Verfügung gestellt, von denen ein Wendehammertyp der weiteren

Überplanung und Beschlussfassung 2007 zugrunde liegt. Der neue

Wendehammer in der Sonnhalde wurde ebenfalls nach dieser

Vorgabe bemessen.

Die Freihaltezonen im Bereich der Wendeanlagen wurden teils auf

privaten Baugrundstücken festgesetzt und somit gesichert.

Die Anlage zur aktuellen Stellungnahme der Abfallwirtschaft 2017

zeigt lediglich einen Auszug aus der RASt 06 (ersetzt die EAE

85/95) zu den Wendeanlagen. Der damals ausgewählte

Wendehammertyp der BG ist nicht mehr explizit aufgeführt. Die

beigefügten Schleppkurvenskizzen mit der Kurvenfahrt eines 3-

achsigen Müllfahrzeugs sind allerdings gleich geblieben.

Die Müllsammelgefäße der am Ende der Senator-Manfred-Fischer-

Straße bzw. der Sonnhalde gelegenen Grundstücke werden am

Leerungstag im Bereich der jeweiligen Wendeanlage bereit gestellt.
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Die Mittelspannungs-Freileitung einschließlich ihrer

Schutzstreifen liegt außerhalb des Geltungsbereiches des

Bebauungsplans „Sonnhalde“.
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Es gibt auf dem südlich angrenzenden Grundstück Flst.Nr. 722/14

(Bauplätze 9, 8 und 4) bzw. dem ursprünglichen Grundstück 722/2

(ehemalige St.-Hedwig-Schule) keine im Grundbuch eingetragenen

Wege-, Zufahrts- oder Mitbenützungsrechte für das Grundstück

Flst.Nr. 748. Es gibt für das Grundstück Flst.Nr. 748 nur auf dem

seitlich angrenzenden Grundstück Flst.Nr. 743/2 ein

Mitbenützungsrecht im Bereich des Weges. Der vorhandene

Grundstückszugang an der Sonnhalde parallel zum Weg in

Verlängerung der Sonnhalde wird durch die Planung nicht berührt.

Der Gehweg wird der Fahrbahn zugeschlagen. Die Verkehrsfläche

der Sonnhalde, gemessen zwischen Geltungsbereichsgrenze und

Grundstücksgrenze Flst.Nr. 660/1 ist vor dem Grundstück 660/1 ca.

6,4 m breit, im Zufahrtsbereich knapp 6,5 m, was beides eine

problemlose Zufahrt gewährleistet.



Die Dachfläche des geplanten Wohnhauses auf den Grundstücken

Flst.Nr. 722/14 und 722/24 ist, wie im Bebauungsplan vorgesehen,

in nordwestliche Richtung dem Geländeverlauf entsprechend

geneigt.

Die festgesetzten Höhen erlauben je nach gewählter Dachform eine

eineinhalb- bis zweistöckige (bei Flachdächern) Bebauung.

Die Firsthöhe von 9 m, bezogen auf das Niveau der Sonnhalde,

wird entlang der Sonnhalde auf der Südostseite des Bauplatzes 4

erreicht. Die Firsthöhe von 10 m, bezogen auf das Niveau der St.-

Hedwig-Straße (Überschreitungsmöglichkeit um 1 m gemäß

Bebauungsplan), wird an der Südostgrenze des Bauplatzes Nr. 8

(innerhalb des Baufensters) erreicht.

Die Bauplätze 4 und 8 sind zusammen ca. 1.158 m² groß. Bei einer

GRZ von 0,3 ist somit ein Gebäude mit einer Grundfläche von ca.

347 m² zulässig; dies entspricht in etwa dem geplanten

Bauvorhaben. D.h. die GRZ auf Bauplatz Nr. 9 kann noch

beispielsweise mit einem weiteren Gebäude bis ca. 230 m²

ausgeschöpft werden.

Baustellenschäden und eine etwaige Instandsetzung der

Sonnhalde sind nicht Regelungsgegenstand des

Bebauungsplanverfahrens.

Garagen und Carports sind innerhalb der dafür gekennzeichneten

Flächen zulässig. Stellplätze sind darüber hinaus straßenseitig auf

einer Breite von 9 m je Bauplatznummer zulässig. Dabei ist je

Bauplatznummer eine Zufahrtsbreite von insgesamt 9 m als

Obergrenze festgesetzt, einschließlich der direkt von der Straße

anfahrbaren Stellplätze. Somit sind für Bauplatz 4 und für Bauplatz

8 jeweils z.B. eine Doppelgaragenzufahrt (6 m) und ein weiterer

Stellplatz (3 m) zulässig. Würde, wie in den Bauunterlagen

dargestellt, auf der Ostseite (Bauplatz 4) ein Stellplatz in

Längsausrichtung (P7) mit einer Breite von ca. 6 m hergestellt,

wären noch 3 m für eine Garagenzufahrt auf der Ostseite übrig.


